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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Nachdem 1986 der Ständerat das Projekt eines Kleinkreditgesetzes in der
Schlussabstimmung scheitern liess, sah nun die Eurolex die Schaffung eines
Konsumkreditgesetzes vor. Dieses beschränkte sich freilich auf die durch EG-
Richtlinien vorgegebenen Regelungen und schrieb vor allem eine klare Information des
Kreditnehmers über die effektiven Kreditkosten vor. Es ging damit bedeutend weniger
weit als die vom Parlament überwiesene Motion Affolter (fdp, SO). Keine
Berücksichtigung fanden namentlich Bestimmungen wie die Festlegung von
Höchstzinssätzen oder Verbote für die Aufnahme von mehreren Krediten (sog.
Kettenverschuldung), wie sie seit 1986 in einen Kantonen eingeführt worden sind. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 27.08.1992
HANS HIRTER

Im Rahmen der — nach der Ablehnung des EWR nicht in Kraft getretenen — Eurolex
beschloss das Parlament zudem, das 1990 eingeführte Widerrufsrecht für sogenannte
Haustürgeschäfte auch auf solche auszudehnen, die am Arbeitsplatz abgeschlossen
werden. Beim Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) wurde es dem Richter
ermöglicht, die Beweislast für Werbebehauptungen dem Anbieter aufzuerlegen; für
touristische Pauschalreisen wurde eine rechtliche Definition vorgenommen und von
den Anbietern einzuhaltende Mindestanforderungen vorgeschrieben. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.09.1992
HANS HIRTER

Einen Schritt in die vom Nationalrat gewünschte Stärkung des Nachhaltigkeitsprinzips
über eine verbesserte Transparenz in der Produktion, insbesondere von
ressourcenrelevanten Gütern war der Bundesrat im Sommer gegangen. Gestützt auf das
Konsumenteninformationsgesetz verabschiedete er eine Deklarationspflicht für Holz
und Holzprodukte, welche die nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung in der
Holzindustrie befördern soll. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Oktober 2015 revidierte der Bundesrat die Verordnung über Finanzhilfen an
Konsumentenorganisationen und reagierte damit auf ein ständerätliches Postulat
Fournier (cvp, VS), das 2014 einen Bürokratieabbau im Eidgenössischen Büro für
Konsumentenfragen (BFK) gefordert hatte. Die Aufteilung der Finanzhilfe an
Konsumentenorganisationen wird ab 2016 neu mit einem vereinfachten System
durchgeführt. Insbesondere der Verzicht auf eine quantitative und qualitative
Evaluation der Tätigkeiten der Konsumentenorganisationen soll zu einer Reduktion des
Bürokratieaufwands führen, so der Bundesrat. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 07.10.2015
DAVID ZUMBACH

Afin de lutter contre l’îlot de cherté helvétique, le Conseil fédéral souhaite simplifier
les procédures de contrôle qui découlent du principe du Cassis-de-Dijon. Pour être
précis, le Conseil fédéral a mis en consultation une proposition de remplacement de la
procédure d’autorisation pour la mise sur le marché des denrées alimentaires par une
procédure, plus simple, de notification par voie électronique. La procédure de
consultation a délivré un avis positif. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 03.07.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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